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Nachweis der Schiessfertigkeit Kanton Aargau 

Name  ………………………………….. Vorname ……………………………………… 

Geb. Datum …………………………… Adresse ……………………………………..... 

PLZ/Ort ………………………………… Jagd-Pass/ID Nr. ………………………........ 

Jagdschiessanlage: Obertel, Suhr Ǐ        andere:………………………………………  Ǐ
Standblattpreise in Suhr: Fr. 20.00 / (Fr. 5.00 Mitglieder JSS)                                    

Kugelprogramm

Bedingung: 1 Passe à 6 Schuss, mind. 48 Punkte (beliebig viele Wiederholungen gestattet).

Für die Richtigkeit obenstehender Angaben: 
Datum …………………………………………… Der Schütze …………………………………………

Schrotprogramm

Bedingung: 1 Passe mind. 6 Treffer (beliebig viele Wiederholungen gestattet).

Für die Richtigkeit obenstehender Angaben: 
Datum …………………………………………… Der Schütze ………………………………………… 

Stempel Schiessanlage: …………………….. Visum Standkassier:  …………………………....    

   Rückseite beachten!Ą

Nachdoppel 1 2 3 4 5 6 Total Unterschrift des Warners                                                
    Bezahlt        
      2.--         
      2.--         
      2.--         
      2.--         

Nachdopp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Unterschrift des  Warners 
   Bezahlt            
     2.--             
     2.--             
     2.--             
     2.--             



«Kugelprogramm»
 Passen zu 6 Schuss auf Rehscheibe, Distanz 100m, Schiessstellung frei wählbar.  
 Gewertet werden die erzielten Punkte. 
 Bedingung: mindestens 48 Punkte (Änderungen vorbehalten).

«Schrotprogramm»
 Passe zu 10 Schuss auf laufendes Metallreh / auf Hase mit Klappfallen.  
 Anschlag frei wählbar. Das Ziel wird durch den Warner ausgelöst.  
 Ein Schuss gilt als Treffer, wenn mindestens 1 Klappe kippt. 
 Bedingung: 6 Treffer (Änderungen vorbehalten).

Das Kugel- und Schrotprogramm kann beliebig oft wiederholt werden. 

Anweisungen für den Schützen:
Die Passe, in welcher die gestellte Bedingung erfüllt ist, wird vom Warner und Schützen visiert.
Damit bestätigen sie, dass die gemachten Angaben korrekt sind und dass das Resultat persönlich 
durch den Schützen erzielt wurde.

Das Original-Standblatt ist unmittelbar nach dem Erfüllen der Bedingungen dem Standkassier der 
JSS abzugeben. Die JSS stellen die Original-Standblätter dem Sekretariat des AJV zu. 

Es werden nur Originalblätter (keine Kopien) anerkannt, welche vollständig ausgefüllt und vom 
zuständigen Standkassier visiert und mittels Stempel gekennzeichnet worden sind. 

Das Bedingungsschiessen kann unbeschränkt wiederholt werden. Bei Bedarf können beim 
Standkassier der JSS weitere Standblätter bezogen werden. 

Der Nachweis ist durch den Jäger in folgender zeitlicher Staffelung zu erbringen.
Alter : 4 = ergibt eine ganze Zahl (ohne Kommastellen).
Beispiel: Ein Jäger feiert im Jahr 2009 seinen 60. Geburtstag, 60 : 4 = 15. Somit hat er im Jahr 2009 
den Nachweis zu erbringen.  
Den nächsten Nachweis muss er erst wieder mit 64 Jahren erbringen (64 : 4 = 16). 

Anweisungen für den Standkassier:
Der Schütze hat sich mit seinem Jagdpass auszuweisen. Bei Nichtvorhandensein eines 
Jagdpasses ist ein anderes Ausweispapier (Pass/ID) vorzulegen, welches auf dem Standblatt zu 
vermerken ist. Dabei ist zu prüfen, ob die Personal-Angaben korrekt ausgefüllt worden sind! 

Mit dem Visum und Stempel bestätigt der Standkassier, dass die vom Schützen gemachten 
Angaben korrekt sind. 

Hinweis:
Der Schütze kann den Schiessnachweis in jeder offiziellen, d.h. zu diesem Zwecke geeigneten 
und abgenommenen Schiessanlage, zu den dort geltenden Tarifen, erbringen. Falls nicht in der 
«Jagdschiessanlage Obertel» der Jagdschützen Suhr (JSS) geschossen wird, ist der Schütze 
persönlich für das Einsenden des Standblattes an das Sekretariat des AJV verantwortlich. Das 
Standblatt muss auch in diesem Fall mit einem offiziellen Stempel der entsprechenden Anlage 
versehen sein. Fehlt dieser, ist das Standblatt ungültig. 

Adresse: Aargauischer Jagdschutzverein, Irisweg 2, 5303 Würenlingen 



                             
       

Nachweis der Schiessfertigkeit im Kanton Aargau;
§ 8 Abs. 2 lit. c AJSG und § 12 AJSV 
--------------------------------------------------------------------------------

In Anbetracht der Inkraftsetzung des Aargauischen Jagdgesetzes mit der zuge-
hörenden Verordnung per 01. Januar 2010 ergeben sich bei den Anweisungen für die 
Schützen auf dem Standblatt "Nachweis der Schiessfertigkeit Kanton Aargau"
folgende Änderungen: 

¶ Die auf dem Schiessnachweis aufgedruckte Anweisung betreffend der Periodizität 
des zu erbringenden Nachweises wird für die Jahre 2010 und 2011 ausser Kraft
gesetzt.

¶ In den Jahren 2010 und 2011 muss jeder Jagdberechtigte den gesetzlichen 
verlangten Schiessnachweis gemäss § 8 Abs. 2 lit. c AJSG und  
§ 12 Abs. 1 AJSV bis spätestens am 31. Dezember 2011 erbringen (zu 
entnehmen auch der Information SJF zur Inkraftsetzung der neuen Aargauer 
Jagdgesetzgebung vom 15. Dezember 2009).

¶ Die Regelung betreffend die Erbringung des Schiessnachweises (alle 4 Jahre) für 
die Pachtperiode 2011 - 2018 tritt mit dem Kalenderjahr 2012 wieder in Kraft. 

Fassung genehmigt durch den Vorstand des Aargauischen Jagdschutz-
vereins anlässlich der Sitzung vom 27. Januar 2010. 


